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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VwGVG §8 Abs1

Rechtssatz

Ein Antrag, die Gemeinde möge einen Antrag auf Förderungsmittel hinsichtlich einer ö5entlichen Straße stellen, hat

eine Angelegenheit der staatlichen Privatwirtschaftsverwaltung zum Gegenstand. Eine Säumnisbeschwerde wegen

Nichtentsprechung dieses Antrags ist daher mangels Legitimation zu ihrer Erhebung zurückzuweisen.
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